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Beschluss  

 
 
 
TOP I.2 
 
Vereinfachung der Zwangsvollstreckung in körperlich e Sachen und 
Forderungen 
 
 
Berichterstattung: Nordrhein-Westfalen, Sachsen 
 
 
 
1. Die Justizministerinnen und Justizminister sind der Auffassung, dass das Recht 

der Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in körperliche Sachen und For-

derungen der Überprüfung bedarf. 

 

2. Die Justizministerinnen und Justizminister beauftragen die Bund-Länder-

Arbeitsgruppe „Modernisierung des Zwangsvollstreckungsrechts“, das Recht der 

Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in körperliche Sachen und Forde-

rungen einer Schwachstellenanalyse zu unterziehen und Lösungsvorschläge für 

eine Harmonisierung und Vereinfachung des bestehenden Normengefüges ins-

besondere im Bereich der Pfändungsschutzbestimmungen unter Berücksichti-

gung der berechtigten Interessen von Schuldnern, Gläubigern, Drittschuldnern 

und Justiz zu erarbeiten. 

 

 

 


